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82
Gemeinde Dürnten
Aufhebung und l{eufestsetzung von Verkehrsbaulinien
an der Edikerstrasse (Route 345),
Abschnitt Kammernweg bis Schlangenweg

lm Rahmen der Überarbeitung von Verkehrsbaulinien an Staatsstrassen wurden mit
DV Nr. 5388/2OOB an der Edikerstrasse (Route 345) Verkehrsbaulinien aufgehoben und
neu festgesetzt. Mit dieser Neufestsetzung wurde das Gebäude Edikerstrasse l8 gegen-
über dem ursprünglichen Zustand wohl entlastet aber immer noch angeschnitten. Heute
handelt es sich bei diesem Gebäude um ein Schutzobjekt. Aus diesem Grund müssen in
diesem Bereich die Verkehrsbaulinien DV Nr. 5388/2008 teilweise aufgehoben und neu
mäandrierend um das Schutzobjekt gezogen werden.

Die Volkswi rtschaftsdirektion ver{ügt:

An der Edikerstrasse (Route 345), Abschnitt Kammernweg bis Schlangenweg, wer-
den Verkehrsbaulinien aufgehoben und neu festgesetzt.

ll. Die Vorlage ist in der Gemeinde Dürnten während 30 Tagen öffentlich aufzulegen

lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigen-
tümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen, Ge-
meinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen
die Verkehrsbaulinienvorlage beim Regierungsrat sclrriftlich Rekurs erheben. Die Re-
kursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen,
a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechtzeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglich-

keit gemäss Zifter lll hievor im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publika-
tionsorgan der Gemeinde Dürnten wie folgt bekannt zu machen:
'Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr. .................. vom
an der Edikerstrasse (Route 345) in der Gemeinde Dürnten, im Bereich des Schutz-
objekts Edikerstrasse 18, Verkehrsbaulinien aufgehoben und neu festgesetzt. Der
Plan liegt vom ........... bis ............ im .............. ....... zur Einsichtnahme
auf. lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundei-
gentümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen,
Gemeinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts
gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Regierungsrat des Kantons Zürich Re-
kurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten muss';
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b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von S 6 PBG durch
eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmög-
lichkeit hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;
d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einqeschrieben (Originalplan) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Postfach,
8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, die lnserate- und Portospesen
sowie den erforderlichen administrativen Auñruand in Rechnung zu stellen.

Mitteilung an:
Amt fiir Verkehr, Bauen an Staatsstrassen Originalfür sich und nach Abschluss der
Planauflage Kopien zum Versand durch BaS an:
o Gemeinderat Dürnten, Gemeindeverwaltung, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten
. Gossweiler lngenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
. Planverwaltung des Kantons Zurich

Gegen dic'se Anordnung isi beim
Regieruingsrat hic heute kcin
Reclrl:¡rn : I i";l qtri :.i':r*i¿ilt worden 

"

ñ

V

Vol

Ern cker, Regierungsrat

n

Züricll,
- ü" HAI ?tl1ii

tì r,.r "r tskånzlei. F.¿chtsdienst

il Wlt


